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Dezember 1947 XX. Jahrgang Nr. 12

DER!FOURIER
OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZ. FO U R I E R V E R B A N D E S

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Bewilligung der Redaktion.

Zur Rechtsstellung des Quartiermeisters und Fouriers

Zu dieser wichtigen, leider nicht ganz klar geregelten Frage hat in der
Februar-Nummer unseres Fachorgans Hptm. Qm. S c h a 1 c h e r seine Meinung dar-
gelegt. Er geht davon aus, daß der Qm. seine Anweisungen von zwei verschiedenen
Seiten her erhalte: Einmal durch die Gesetzgebung der Militär-Verwaltung und
deren Exekutivstellen und sodann von seinem Kommandanten. Der Qm. nehme
deshalb eine Doppelstellung ein: Er sei einerseits Verwaltungs- und Kontroll-
organ der Eidg. Militär-Verwaltung und andererseits ein seinem Kommandanten
untergeordneter Dienstchef.

Dieser Auffassung widerspricht Hptm. i. Gst. F. C o m t e s s e in einem Aufsatz
„Der Kommandant und seine Dienstchefs", der in der Oktober-Nummer der

„Allgemeinen Schweizerischen Militärzeitung" erschienen ist. Er
bezieht darin seine Ausführungen nicht nur auf den Quartiermeister allein, sondern

ganz allgemein auf alle Dienstchefs in einem Stabe.

Die von FIptm. Schalcher geschilderte Doppelstellung der Dienstchefs gibt es,
nach der Meinung von Hptm. Comtesse, gar nicht. Er führt Ziff. 19 des Dienst-
reglementes an, welche die Stellung des Dienstchefs „meisterhaft klar" umschreibe:

„ Ihr Verkehr (derjenige der Dienstchefs) mit den entsprechenden Ge-
hilfen oder Facharbeitern der vorgesetzten oder untergebenen Kommandostelle
gilt jedoch stets als „im Auftrag des Kommandanten" geschehen, ihre Wei-

sungen und Befehle immer als solche des vorgesetzten Kommandos, auch

wenn sie fachtechnische Einzelheiten betreffen, über die der Kommandant
selbst nicht unterrichtet zu sein braucht. Sie halten den, Kommandanten oder
den Stabschef über alle wichtigen fachtechnischen Maßnahmen auf dem
Laufenden, besonders soweit diese den Dienstbetrieb beeinflussen. Ob sie mit
oder ohne Wissen des Kommandanten handeln, dürfen sie nur anordnen oder
melden, was in seinem Sinne liegt."
Zu dieser Bestimmung des Dienstreglementes äußert sich Hptm. Comtesse

wie folgt:
„Diese Worte beruhen auf der Auffassung, daß der Kommandant selbst
für alles verantwortlich ist, was er und sein Stab tun oder unter-
lassen. Die Dienstchefs sind nur sein verlängerter Arm. Sie

handeln dann und dort, wo der Kommandant selbst aus zeitlichen Gründen
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